
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 11 (1895)

Heft: 48

Rubrik: Verbandswesen

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 06.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


776 Sflufirierte fdjœeijerifdje $<mbtt)CrIer=3cilunfl (Organ für bte offiziellen $it&li!aitonett beS Scfjroetj. ©ewerbeöeretnS) 37r. 48

feinen unb wirb ben ©eEtionen afô XIII. §eft ber

„©emerblicpen geitfragen" näcpfter Sage pfommen. 2Bir
erwarten, bafe bte ©eftionen nic^t oerfäumen werben, bte

willige grage red&t griinblicf) p piüfen unb ipre bezüglichen
Sorfcpläge uns innerhalb ber angefegten grift Eunbzugeben.

* **
3n Sezug auf bie Seorganifation ber SeprlingSprüfungen

ftnb uns innert ber gefteflten grift feine SBünfcpe ober

Sorfcpläge eingereicht worben. Sa bie betr. Sommiffion
ihte Arbeit balb beginnen wirb, mögen attfäUig nocp aus«

ftepenbe ©ingaben uns beförberlicp jugefanbt werben.
fltäcpfter Sage werben bie Sorfcpriften für StuSWaht,

Stumelbung, SetpacEung, Serfenbung, SBertbeflaration, @ti«

guettieiung unb 3urücEnabme ber ®egenftänbe, welcpe an bie

SluSfteHung prämierter SeprlingSarbeiten in (Senf gelangen,
oeröffentlidht werben, beren genaue Seacptung ben Malen
SßrüfungSfommiffionen zur Verhütung eigenen ©cpabenS fepr

ju empfehlen iff-
ÜDttt freunbeibgenöffifcpem ©rufe!

^ür ben leitenben 9t u S f dh u fe,
Ser Sf3räfiberrt : Ser ©etretär :

Sr. 3« Stößel. SSenter UrebS.

JBerfeanbêtoefen.

Jhtdjïlûtige jurn ©lûferfiietf. Ser ©lafermeifterberein
3üricp unb ber ©entraloerbanb ber fcpmeiz. (Stafermeifter haöen
bte Stitglieber beS SunbeSEomiteeS beS fd>weig ©ewerEfcpafiS--
bunbeS auf ©cpabenerfag berfiagt. Surcp Serpängung ber

©perre unb fßublifation in öffentlichen 93lättern erblicten bie

Kläger eine ©efcpäftsfcpäbigung unb oerlangen 3000 g-r.
©cpabenerfcig. Sie Kläger finb burcp ben ©eueralagenteu
©uter in 3üricp oertreten.

Sie Saupanbwerïêmeifttr bon §eriëau haben bor*
legten ©onntag befcploffen, bem Segepren ber Holzarbeiters
gewerEfcpaft auf ©infüprung beS ©tunbenlopneS zu entfprechen.
Sagegen würbe bie lOftünbige SlrbeiiSzeit faft einftimmig
abgelehnt. Sont 1. SIpril bis ©nbe ©eptember foil bie StrbeitS*
bauer auf ben Sauplägen 11 ©tunben betragen, bon 6 bis
12 unb 1—7 Uhr, jebocp mit halbftünbiger Saufe für 3friip*
ftüd unb Sefper. Sut Stärz unb Dttober foU bie 3IrbeitS=

Zeit 9, im Söinter 8 ©tnnben betragen.

Set ^ûnbwetîet- unb ©ewerbeberein itt 2lu (Spein-
thai) hat in feiner legten Serfammlung befchloffeu, befannt
ZU geben, bafe in biefer ©emeir.be mü einem bebeutenben

tnbuftrieHen SerEepre, mit Sapnftation, fßoft, Seiegraph,
Seiephon, in gefcpäftlicper Beziehung in günftigfter Sage,
Weber ein Saumeifter, noch 9Xaurer= ober ©tetnpauermeifter
fiep niebergelaffen hat. Sludp biefeS 3apr werben wieber
mehrere Neubauten ausgeführt unb wäre hier für einen tücp*
figen Stann ein reichliches 3IuSfommen zu finben (f. 3nferat.)

Set gürtper. herein ber ^ießclci' unb ©rbatbeiter
beriet legten ©onntag feine SereinSftatuten. 3®ecf beS

Sereins ift: 1. Sie wirifcpaftlicpe uttb foziale Sage ber

3tegelei= unb ©rbarbeiier zu beröeffern unb zu heben ; 2. für
getftige üluSbilbuttg ber Siitglieber beforgt zu fein; 3. bie

Sßftege ber Sfamerabfcpaft unb ©olibariiät. Ser 3u)ecE foU
erreicht werben : 1. Surch möglicpfte Drganifierung aller
3iegelei= unb ©rbarbeiter; 2. burch beleprenbe Sorträge unb
Slgitation; 8. burch ftatifttfepe ©rpebungen; 4. burch Slnfcplufe
an ben ©cpWeiz. ©ewerEfcpaftSbunb; 5. burdp ©ewäprung
Pon Secptsfcpug unb Unterftügung in Notfällen (.tranEpeit,
Unfall, SobeSfaU, Sîaferegelung, SlrbeitSlofigEeit). Seber
©intretenbe zahlt eine Aufnahmegebühr bon 70 ©tS. Ser
Stonatsbeitrag beträgt 50 ©tS. Alle 14 Sage finbet eine

Serfammlung ftatt.

Sent Sorftanb beö hafellanbfchaft. ïanten. ©enterbe-
Pereinê ift feinerzeit bon bem SegierungSrat aus ber §anb»
fepinftiftung pro 1895 bie ©umme bon 2000 fÇranfen zur

Serfügung gefteüt worben, um arme §anbwerfsleprlinge bei
ber ©rlernung eines SerufeS zu unterftügen. Ser Sorftanb
pat mit Hilfe biefer Stittel, bie ihm mopl 'jebeS 3al)r zur
Serfügung gefteüt Werben, baS Seftreben, ein eigentliches
SehrlingSpatronat einzuführen. $ür baS 3ahr 1895 he«

befepränfte fiep ber Sorftanb barauf, arme Seprlinge z«
unterftügen. 3n feiner legten ©igung am 11. grbruar
lagen bem Sorftanb 26 ©efudje um Serabfolgung bon Unters
fiügungen bor. Son biefen warben 19 berücEftcptigt unb
eS würben je nach ber SebürftigEeit 3 UnterftüguugSEIaffeu
à 3fr. 100, à 3fr. 75 unb à fjr. 50 gebilbet. 6 Seprlingen
würben je 100 fjr., 11 Seprlingen je 75 3fr. unb 2 Sepr=

liugen je 50 3fr. zugefproepen.

3m Soßßenburg beftept fepon feit 19 Sapren u. a. audp

ein UnterftügungSberein ber StecpaniEer unb Heizer beS

SoggenburgS mit ©ig in Sieberugwpl. Serfelbe zählt
gegenwärtig 261 Siitglieber, befigt beinahe 3300 fÇraufen
Sermögen unb pat feit 1876 fepon über 40,000 gr. au
Unterftügungen ausgeteilt. Siaucper „©rofee" fönnte bon
ipm lernen.

©ine SopnbetPeßnnß her Zimmerer umfafet bereits 20
gröfeere beutf^e ©täbte.

Sie Stmmerleute itt föetltn befdptoffen, fofort in ©treif
Zutreten, wenn uiept neunftünbige SlrbeitSzeit unb ein ©tunben«
lopn bon 60 Pfennig bewilligt werbe.

©in ©Ireil her ©cpmiebmeifter in ïôien. Sor 14

Sagen patten fiep bie ©cpmiebmeifter SBienS zu einer neuen
SIrbeitSorbnung für bie ©epilfen geeinigt. Sie Serpanblungeu
ber ÜJieifter mit ben ©epilfen wäprten fepon lange unb
würben in eintgeu SBertftätten bie Arbeiten eingefteüt unb
bopfoittert. Siefe SIrbeitSorbnung würbe aber bon ben

©epilfen zum Seile niept angenommen. 3für biefen 3faU
hatten eine grofee SlnzapI Sieifter früher fepon befcploffen,
bie SBerfftätten zu fperren, Was tpatfäcplicp eingetreteu ift.

Sou 260 SBerfftätten ftnb bei 200 gefperrt, bie ©epilfen
entWeber entlaffen ober müffen „ausfegen". Slucp bie

gröfeeren ^itwen erllärten fi^ bereit, einem eoentueüen aH=

gemeinen ©trife fiep anjufcpliefeen. ©S berbleiben nur wenige
Steifter, welcpe fiep früper ben ©epilfen gegenüber zu einer
breimonatlidpen Sünbigung berpflieptet paben, bie noep weiter
arbeiten laffen.

SIm 3"ttag würbe in einer Serfammlung biefer ©tri£e=
befeplufe feitenS ber Steifter gefafet, jeboep bont Sertreter
ber ©ewerbebepörbe fiftiert. Srogbem palten bie ©cpmiebs
meifter biefe ©ntfepliefeung aufrecht. 3n einem ©irfular
wirb aufgeforbert, unter allen Sebingungeu bie Slrbeiten

einzuftellen, bafe ben fortwäprenben Sopfottierungen ber

SBerlftätten bon ©eite ber ©epilfen unb ben unannehmbaren
3forberungen berfelben entgegengetreten Werbe.

3n bringenben gällen, wie z- 8- §ufbefcplag" maepen
bie einzelueu Sieifter felbft biefe Slrbetten. Surcp biefe

gewife für beibe Seile bebauerlicpe UneinigEeit Eönnen bei

1300 ©epilfen brotlos werben.

Sïrkitê« unb SieferungStikilrajjungeu.
(Slmtlicpe DrigtnaI»3JtitteiIungen.)

SezirES Sranfenanftalt Surgborf. ©ipfer«
unb Sîalerbeiten an SOBwe. fÇrtg, an ©ebrüber ©iorbano, an
©ebrüber ©uala, an ©ebrüber ©cpürcp unb au ©. Sütpi,
Saumeifter, atte 5 in Surgborf; SarEettS: an ^albimann,
SBifeler unb ©ie., ©olbbaep unb ©tuber u. ©ie. in ©cpüpfen,
St. Sern.

NB. 3m tanton Sern wirb ©ipfer« unb Stalerarbeit
(ausgenommen SeEorationen) in ber Segel nidpt getrennt unb

finb obige erfte 4 girmen alle ©ipfer« unb SFtalergefcpäfte.

Ser 5., @. Sütpi, pat Siaurer unb SedEenberbedE im ©outerraiu
unb fämtlicpen gaffabenpug zugeteilt erhalten in legter Ser^
walungSratSfigung born 7. bieg.
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scheinen und wird den Sektionen als XIII. Heft der

„Gewerblichen Zeitfragen" nächster Tage zukommen. Wir
erwarten, daß die Sektionen nicht versäumen werden, die

wichtige Frage recht gründlich zu piüfen und ihre bezüglichen
Vorschläge uns innerhalb der angesetzten Frist kundzugeben.

H H
»

In Bezug auf die Reorganisation der Lehrlingsprüfungen
sind uns innert der gestellten Frist keine Wünsche oder

Vorschläge eingereicht worden. Da die betr. Kommisston
ihre Arbeit bald beginnen wird, mögen allfällig noch aus-
stehende Eingaben uns beförderlich zugesandt werden.

Nächster Tage werden die Vorschriften für Auswahl,
Anmeldung, Verpackung, Versendung, Wertdeklaration, Eti-
quettierung und Zurücknahme der Gegenstände, welche an die

Ausstellung prämierter Lehrlingsarbeiten in Genf gelangen,
veröffentlicht werden, deren genaue Beachtung den lokalen
Prüfungskommissionen zur Verhütung eigenen Schadens sehr

zu empfehlen ist.

Mit freundeidgenössischem Gruß!

Für den leitenden Ausschuß,
Der Präsident: Der Sekretär:
Dr. I. Stößel. Werner Krebs.

Verbandswesen.
Nachklänge zum Glaserstreik. Der Glasermeisterverein

Zürich und der Centralverband der schweiz. Glasermeister haben
die Mitglieder des Bundeskomitees des schweiz Gewerkschafts-
bundes auf Schadenersatz verklagt. Durch Verhängung der

Sperre und Publikation in öffentlichen Blättern erblicken die

Kläger eine Geschäftsschädigung und verlangen 3000 Fr.
Schadenersatz. Die Kläger sind durch den Generalagenten
Suter in Zürich vertreten.

Die Bauhandwerksmeister von Herisau haben vor-
letzten Sonntag beschlossen, dem Begehren der Holzarbeiter-
gewerkschast auf Einführung des Stundenlohnes zu entsprechen.
Dagegen wurde die 10stündige Arbeitszeit fast einstimmig
abgelehnt. Vom 1. April bis Ende September soll die Arbeits-
dauer auf den Bauplätzen 11 Stunden betragen, von 6 bis
12 und 1—7 Uhr, jedoch mit halbstündiger Pause für Früh-
stück und Vesper. Im März und Oktober soll die Arbeits-
zeit 9, im Winter 8 Stunden betragen.

Der Handwerker- und Gewerbeverein in Au (Rhein-
thal) hat in seiner letzten Versammlung beschlossen, bekannt

zu geben, daß in dieser Gemeinde mit einem bedeutenden

industriellen Verkehre, mit Bahnstation, Post, Telegraph,
Telephon, in geschäftlicher Beziehung in günstigster Lage,
weder ein Baumeister, noch Maurer- oder Stetnhauermeister
sich niedergelassen hat. Auch dieses Jahr werden wieder
mehrere Neubauten ausgeführt und wäre hier für einen tüch-
tigen Mann ein reichliches Auskommen zu finden (s. Inserat.)

Der Zürcher. Verein der Ziegelei- und Erdarbeiter
beriet letzten Sonntag seine Vercinsstatuten. Zweck des

Vereins ist: 1. Die wirtschaftliche und soziale Lage der

Ziegelei- und Erdarbeiter zu verbessern und zu heben; 2. für
geistige Ausbildung der Mitglieder besorgt zu sein; 3. die

Pflege der Kameradschaft und Solidarität. Der Zweck soll
erreicht werden: 1. Durch möglichste Organisierung aller
Ziegelei- und Erdarbeiter; 2. durch belehrende Vorträge und
Agitation; 3. durch statistische Erhebungen; 4. durch Anschluß
an den Schweiz. Gewerkschastsbund; 5. durch Gewährung
von Rechtsschutz und Unterstützung in Notfällen (Krankheit,
Unfall, Todesfall, Maßregelung, Arbeitslosigkeit). Jeder
Eintretende zahlt eine Aufnahmegebühr von 70 Cts. Der
Monatsbeitrag beträgt 50 Cts. Alle 14 Tage findet eine

Versammlung statt.

Dem Vorstand des basellandschaft. kanton. Gewerbe-
Vereins ist seinerzeit von dem Regierungsrat aus der Hand-
schinstiftung pro 1895 die Summe von 2000 Franken zur

Verfügung gestellt worden, um arme Handwerkslehrlinge bei
der Erlernung eines Berufes zu unterstützen. Der Vorstand
hat mit Hilfe dieser Mittel, die ihm wohl 'jedes Jahr zur
Verfügung gestellt weiden, das Bestreben, ein eigentliches
Lehrlingspatronat einzuführen. Für das Jahr 1895 be-

beschränkte sich der Vorstand darauf, arme Lehrlinge zu
unterstützen. In seiner letzten Sitzung am 11. Februar
lagen dem Vorstand 26 Gesuche um Verabfolgung von Unter-
stützungen vor. Von diesen wurden 19 berücksichtigt und
es wurden je nach der Bedürftigkeit 3 Unterstützungsklassen
à. Fr. 100, à Fr. 75 und à Fr. 50 gebildet. 6 Lehrlingen
wurden je 100 Fr., 11 Lehrlingen je 75 Fr. und 2 Lehr-
lingen je 50 Fr. zugesprochen.

Im Toggenburg besteht schon seit 19 Jahren u. a. auch
ein Unterstützungsverein der Mechaniker und Heizer des

Toggenburgs mit Sitz in Niederutzwyl. Derselbe zählt
gegenwärtig 261 Mitglieder, besitzt beinahe 3300 Franken
Vermögen und hat seil 1876 schon über 40,000 Fr. an
Unterstützungen ausgeteilt. Mancher „Große" könnte von
ihm lernen.

Eine Lohnbewegung der Zimmerer umfaßt bereits 20
größere deutsche Städte.

Die Zimmerleute in Berlin beschlossen, sofort in Streik
zutreten, wenn nicht neunstündige Arbeitszeit und ein Stunden-
lohn von 60 Pfennig bewilligt werde.

Ein Streik der Schmiedmeister in Wien. Vor 14

Tagen hatten sich die Schmiedmeister Wiens zu einer neuen
Arbeitsordnung für die Gehilfen geeinigt. Die Verhandlungen
der Meister mit den Gehilfen währten schon lange und
wurden in einigen Werkstätten die Arbeiten eingestellt und
boykottrert. Diese Arbeitsordnung wurde aber von den

Gehilfen zum Teile nicht angenommen. Für diesen Fall
hatten eine große Anzahl Meister früher schon beschlossen,

die Werkstätten zu sperren, was thatsächlich eingetreten ist.
Von 260 Werkstätten sind bei 200 gesperrt, die Gehilfen

entweder entlassen oder müssen „aussetzen". Auch die

größeren Firmen erklärten sich bereit, einem eventuellen all-
gemeinen Strike sich anzuschließen. Es verbleiben nur wenige
Meister, welche sich früher den Gehilfen gegenüber zu einer
dreimonatlichen Kündigung verpflichtet haben, die noch weiter
arbeiten lassen.

Am Freitag wurde in einer Versammlung dieser Strike-
beschluß seitens der Meister gefaßt, jedoch vom Vertreter
der Gewerbebehörde Wert. Trotzdem halten die Schmied-
meister diese Entschließung aufrecht. In einem Cirkular
wird aufgefordert, unter allen Bedingungen die Arbeiten
einzustellen, daß den fortwährenden Boykottierungen der

Werkstätten von Seite der Gehilfen und den unannehmbaren
Forderungen derselben entgegengetreten werde.

In dringenden Fällen, wie z. B. Hufbeschlag' machen
die einzelnen Meister selbst diese Arbeiten. Durch diese

gewiß für beide Teile bedauerliche Uneinigkeit können bei

1300 Gehilfen brotlos werden.

Arbeits- und Lieferungsübertragungen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.)

Bezirks-Krankenanstalt Burgdorf. Gipser-
und Malerbeiten an Wwe. Fritz, an Gebrüder Giordano, an
Gebrüder Guala, an Gebrüder Schürch und an E. Lüthi,
Baumeister, alle 5 in Burgdorf; Parketts: an Haldimann,
Wißler und Cie., Goldbach und Stuber u. Cie. in Schüpfen,
Kt. Bern.

DlL. Im Kanton Bern wird Gipser- und Malerarbeit
(ausgenommen Dekorationen) in der Regel nicht getrennt und
sind obige erste 4 Firmen alle Gipser- und Malergeschäfte.
Der 5., E. Lüthi, hat Maurer und Deckenverdeck im Souterrain
und sämtlichen Fassadenputz zugeteilt erhalten in letzter Ver-
Walungsratssitzung vom 7. dies.


	Verbandswesen

